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07MAI17005

Gemeinde St. Martin

Bebauungsplan „Burgweg“ - 1. Änderung, Erweiterung und Teilaufhebung

1 Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO)

Zulässig sind:

 Wohngebäude

 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht

störende Handwerksbetriebe.

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die nach § 4 (2) Nr. 2 zulässigen Schank- und Speisewirtschaften sind nicht zulässig.

Die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans.

1.1.2 Sondergebiet Wochenendhausgebiet (SO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 10 BauNVO)

Zulässig sind:

 Wochenendhäuser.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§16 - 21 a BauNVO)

1.2.1 Grundfläche (GR)

Die maximal zulässige Grundfläche beträgt im Allgemeinen Wohngebiet 100 m² einschließlich aller
Überdachungen.

Im Sondergebiet Wochenendhäuser beträgt die zulässige Grundfläche der Wochenendhäuser
80 m² je Grundstück einschließlich aller Überdachungen.

Die Grundfläche für Nebenanlagen, Garagen und Zufahrten darf in den Allgemeinen Wohngebieten
50 m² nicht überschreiten.

Die Grundfläche für Garagen und Zufahrten darf in den Wochenendhausgebieten 40 m² nicht über-
schreiten.

1.2.2 Zahl der Vollgeschosse

Es sind Gebäude mit maximal einem Vollgeschoss zulässig.
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1.2.3 Wandhöhe

Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt talseits max. 7,5 m und bergseits max. 3,5 m. Bezugspunkt
(Fußpunkt) für die Wandhöhe ist das natürliche Gelände.

Die Wandhöhe (Hochpunkt) wird definiert durch den Schnittpunkt Außenkante/Oberfläche Dach-
haut.

1.3 Überbaubare Grundstücksfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die Baugrenzen dürfen durch Erker, Balkone, Vordächer, Wintergärten und Treppen um max.
1,50 m überschritten werden. Das gilt nicht für die Seitenabstände. Die Gesamtbreite der vorsprin-
genden Gebäudeteile darf nicht mehr als 1/3 der Gebäudebreite betragen.

1.4 Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Festgesetzt ist eine offene Bauweise. Zulässig sind ausschließlich Einzelhäuser mit einer Gebäude-
länge von maximal 15 m.

1.5 Mindestgrundstücksgröße

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Die Mindestgrundstücksgröße für Wohngebäude (im WA) wird mit 400 m² festgesetzt; die Mindest-
grundstücksgröße für Wochenendhäuser (im SO) wird mit 500 m² bzw. 675 m² festgesetzt. Außer-
halb des Geltungsbereichs liegende Grundstücksteile werden hierbei nicht berücksichtigt.

1.6 Nebenanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO)

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind im Allgemeinen Wohngebiet auch außerhalb der im Plan
festgesetzten Baufenster zulässig. Zu Straßenbegrenzungslinien ist mit Nebenanlagen ein Abstand
von mindestens 3 m einzuhalten. Nebenanlagen dürfen eine Kubatur von 40 m³ nicht überschrei-
ten.

Im Sondergebiet Wochenendhäuser sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sowie die genehmi-
gungsfreien Nebenanlagen gemäß § 62 LBauO nicht zulässig.

1.7 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen, Carports und offene Stellplätze sind im Allgemeinen Wohngebiet auch außerhalb der im
Plan festgesetzten Baufenster zulässig.

Im Sondergebiet Wochenendhäuser sind Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig, es sei denn sie werden direkt an die Erschließungsstraße gebaut. Dort sind Garagen
nur senkrecht zur Erschließungsstraße zulässig (kurze Querseite muss parallel zur Erschließungs-
straße stehen). Ausnahmsweise sind auch Garagen parallel zur Erschließungsstraße zulässig, wenn
diese straßenseitig abgepflanzt werden (mind. 1 m breiter Grünstreifen).
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1.8 Zahl der Wohnungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet ist je Einzelhaus nur eine Wohnung zulässig.

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.9.1 Pflege- und Minimierungsmaßnahmen

Die naturnahe Mischwaldentwicklung als Erholungswald und als Klimaschutzwald ist zu fördern.
Aufforstungsmaßnahmen sind zu unterlassen.

Die Beleuchtung im Plangebiet sollte auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. Eine
nach oben oder in den freien Landschaftsraum ausgerichtete Lichtführung ist unzulässig. Es sind
Leuchtmittel mit geringer Lockwirkung auf Insekten zu verwenden.

1.9.2 Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach §§ 33 und

44 Abs. 1 BNatSchG

Fledermausarten

Um Beeinträchtigungen möglicher Wochenstuben der Zwergfledermaus (und potenziell auch der
Fransenfledermaus) zu vermeiden, sind Abriss- und Umbauarbeiten in der Zeit von Mitte Juli bis
Ende März durchzuführen. Vor Beginn der Arbeiten sind relevante Strukturen (Haussüdwände,
Holzschuppen) durch einen Fledermausexperten in Augenschein zu nehmen.

Mauereidechse (Podarcis muralis)

Geländeplanierungen im Westteil des Plangebietes ab Haus Nr. 89 (Haus Sancta Maria) (nach vor-
heriger Rodung der Gehölze im Winter) sind auf den Zeitraum von Mitte August bis Ende Mai des
nächsten Jahres zu beschränken, um keine Eistadien zu beeinträchtigen. Die Beseitigung von Tro-
ckenmauern, die rückseitig Bodenkontakt aufweisen, ist auf den Zeitraum von Mitte August bis
Mitte Oktober sowie von März bis Ende Mai zu beschränken, um Überwinterungsstadien (und Eista-
dien im Sommer) nicht zu beeinträchtigen.

Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella austriacus)

s. Mauereidechse

Gilde der Gehölz- und Gebüschbrüter

Gehölzrodungen dürfen nur im Zeitraum von Oktober bis Ende Februar erfolgen, um sicher zu stel-
len, dass keine Bruten beeinträchtigt werden.

Gilde der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter

Abrissarbeiten an Gebäuden dürfen zur Schonung von in Gebäudenischen brütenden Arten nicht in
der Zeit zwischen Ende März und Anfang August erfolgen.

Zeitschiene bei verschiedenen Arbeiten (Zusammenfassung)

- Gehölzrodungen sind im Zeitraum von Oktober bis Februar durchzuführen
- Abrissarbeiten von und an Gebäuden sind von Mitte August bis Ende März durchzuführen
- Planierungen des Geländes sind im Zeitraum von Mitte August bis Ende Mai des nächsten Jahres

durchzuführen
- die Beseitigung von Trockenmauern hat von Mitte August bis Mitte Oktober oder von März bis

Mitte Mai zu erfolgen
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1.9.3 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Bei jedem Abriss von Gebäuden bzw. der Umgestaltung von Fassaden sind drei Fledermausnistkäs-
ten am umgebauten bzw. neu errichteten Gebäude an deren Südseite anzubringen.

Bei jedem Abriss von Gebäuden sind zwei Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter pro Ge-
bäude anzubringen. Die Kästen können sowohl an den Häusern als auch im Garten angebracht wer-
den.

Auf der Südseite neu entstehender Gebäude oder Gebäudeteile sind zur Garten- oder Terrassenge-
staltung Steinelemente (z.B. in Form von kleinen Sandsteinmauern zum Abfangen von Geländeun-
terschieden, Steinplatten auf Terrassen, Findlinge in Kräuterbeeten) zu verwenden. Je 80 m² verlo-
rengehender Fläche sind 20 m² Ersatzlebensraum herzustellen.

Alternativ können je 80 m² verlorengehender Fläche 10 laufende Meter Sandsteinmauer errichtet
werden, deren Krone 30 bis 40 cm über das nördliche Geländeniveau herausragen soll.

1.10 Pflanzgebote

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Anpflanzen von Einzelbäumen

Je neu errichtetem Wohngebäude oder Wochenendhaus ist mindestens ein hochstämmiger, stand-
ortgerechter Laubbaum gemäß Pflanzenliste zu pflanzen. Der Standort ist so zu wählen, dass er
keine Steinstrukturen verschattet.

Die Anpflanzung von Obstbäumen ist zulässig. Dabei sind Arten der Pflanzenliste im Anhang zu ver-
wenden.

1.11 Erhaltungsgebote

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Auf der mit einem flächenhaften Erhaltungsgebot gekennzeichneten Fläche sind alle Gehölze dau-
erhaft zu erhalten.
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2 Örtliche Bauvorschriften

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

2.1.1 Fassadenmaterialien

Die Verwendung von grell leuchtenden, glänzenden oder reflektierenden Farben bzw. Materialien
ist unzulässig.

2.1.2 Dächer

Es sind ausschließlich Satteldächer zulässig.

Die Dachneigung muss zwischen 28° und 48° betragen. Im Falle einer Dachbegrünung sind auch
flacher geneigte Dächer mit einer Neigung zwischen 10° und 28° zulässig.

Für Garagen sind Satteldächer ohne Begrenzung der Dachneigung oder Hanggaragen (Flachdach)
mit Erdüberdeckung zulässig.

Dächer mit einer Neigung bis 35° sind zu begrünen. Für die Dachdeckung bei Dächern über 35° sind
begrünte Dächer und Deckungen mit nicht reflektierenden Dachsteinen oder –ziegeln in gedeckten
Farbtönen rot, braun oder grau zulässig. In untergeordnetem Maß sind auch Verglasungen zulässig.
Unbeschichtete Metalldächer aus Blei, Zink oder Kupfer sind unzulässig.

2.1.3 Dachaufbauten, Zwerchbauten

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Dachaufbauten unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

 Die Breite der Gauben darf auf jeder Gebäudeseite zusammen nicht mehr als ½ der Gebäude-

breite betragen.

 die Breite jeder Einzelgaube darf nicht mehr als 1/3 der Gebäudebreite betragen.

 Die Gaubenbreite darf maximal 4 m betragen.

Zwerchgiebel oder Nebengiebel sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

 Breite nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge.

 Dachform und Dacheindeckung wie Hauptdach.

Insgesamt müssen mindestens 1/3 der Dachlänge von Zwerchgiebel freigehalten werden.

Dacheinschnitte (Loggien) sind unzulässig.

Im Sondergebiet Wochenendhäuser sind Dachaufbauten unzulässig.

2.2 Einfriedungen

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Als Einfriedung zu öffentlichen Verkehrsflächen sind zulässig:

 Metallzäune aus Drahtgitter oder Drahtgeflecht bis maximal 1,00 m Höhe nur mit Heckenhin-

terpflanzungen.

 Holzzäune mit senkrechter Lattung bis maximal 1,00 m Höhe

 Geschnittene oder frei wachsende Hecken aus gebietsheimischen Arten. Die zulässigen Arten

sind der Pflanzliste im Anhang zu entnehmen.

Immergrüne Hecken aus Nadelgehölz (z.B. Thuja) sind unzulässig.
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Massive Einfriedungen sind mit Ausnahme von Sockelmauern bis 0,3 m Höhe sowie von zur Abfan-
gung des Geländes erforderlichen Stützmauern unzulässig.

2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Zufahrten, Wege und Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszustatten.

Freiflächen von Baugrundstücken, sofern nicht für Wege, Terrasse, Stellplätze oder Zufahrten ge-
nutzt sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen. Dabei sind gebietsheimische Pflanzen
zu verwenden. Die Anlage von Steingärten ist unzulässig.
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3 Hinweise

3.1 Baumaßnahmen und Artenschutz

Bei Baumaßnahmen ist der Artenschutz zu beachten.

Anhaltspunkte bietet der Fachbeitrag zum Artenschutz von Dipl.-Biologe Matthias Kitt, Stand: Feb-
ruar 2019. Vgl. auch Hinweis 3.12

3.2 Altlasten und Altablagerungen

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwas-
sers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben bekannt werden,
ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt als Obere Bodenschutzbehörde
zu informieren.

3.3 Archäologische Denkmalpflege

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen, hat der Bauträ-
ger/ Bauherr die ausführenden Firmen vertraglich zu verpflichten, der Generaldirektion Kulturelles
Erbe, Direktion Archäologie in Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzu-
zeigen. Die ausführenden Firmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und
Pflegegesetzes vom 23.03.1978 hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische
Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Ge-
genstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

Dies entbindet Bauträger/Bauherren jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber
dem Landesamt für Denkmalpflege.

Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen Denkmalpflege ein
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen – in Absprache mit den ausfüh-
renden Firmen – planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entspre-
chend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach
Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Bei-
träge für die Maßnahmen erforderlich.

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet ist in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchä-
ologie eine archäologische Fundstelle verzeichnet, bei der es sich um das Fragment eines römischen
Weihesteins handelt (Fdst. St. Martin 2). Die Fundstelle liegt außerhalb des Plangebiets, aber wei-
tere Funde im Plangebiet sind nicht auszuschließen (Verdachtszone).

3.4 Baugrund

Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstücken durch indivi-
duelle Bodengutachten klären zu lassen. Auf die Vorgaben der DIN 4020, der DIN EN 1997-1 und -2
und der DIN 1054 wird hierbei verwiesen.

3.5 Auffüllungen

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12
BBodSchV.

Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 „Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen — Technische Regeln der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall" in ihrer neuesten Fassung zu beachten.
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Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemein-
schaft Boden (LABO) und die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter
www.mueef.rlp.de) hingewiesen.

3.6 Grundwasser

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfrei-
legungen (Temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedürfen gem. § 8 ff Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme bei der Unte-
ren Wasserbehörde zu beantragen ist.

3.7 Bodenschutz

Erdaushub:
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
Der gewachsene Boden ist in den Grünflächen weitestgehend zu erhalten. Bei Baumaßnahmen ist
der Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den
nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstück (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulässig - einem
Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des Bo-
dens angestrebt werden.

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmähen entfernt werden. Humus-
haltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfähiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt
gelagert und getrennt wieder eingebaut werden.

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Öl, Bitumenreste, Müll, Abbruchmaterial, etc.) und auf
Fremdgeruch zu prüfen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen und das belas-
tete Material ordnungsgemäß zu entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte
oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können,
sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Höhe erfolgen.
Auf Schutz vor Vernässung sollte geachtet werden.

Anfallende Baustellenabfälle (z.B. Folien, Farben, etc.) und nicht mineralischer Bauschutt sind ord-
nungsgemäß zu entsorgen und dürfen nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Ar-
beitsgraben) verwendet werden. Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzuführen
(Recycling). Auf §§ 3 und 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) wird in diesem Zusammenhang
verwiesen.

Für nicht überbaute Flächen sind während der Baumaßnahme Bodenverdichtungen – verursacht
z.B. durch häufiges Befahren – auf das unabdingbare Maß zu beschränken. Ggf. sollten mechani-
sche und/oder pflanzliche Lockerungsmaßnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B. Lupine,
Luzerne, Phäcelie und Ölrettich) durchgeführt werden.

Aufschüttungen:
Aufschüttungen dürfen nur mit einwandfreiem, nicht verunreinigtem Bodenmaterial erfolgen. Da-
bei sind die technischen Regeln der LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mine-
ralischen Reststoffen/Abfällen“ mit den Zuordnungswerten Z 1.1 für Feststoffe im Eluat einzuhal-
ten.

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12
BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 „An-
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forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln der Län-
der-Arbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neusten Fassung zu beachten. Für weitere Ausführungen
wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die
ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mueef.rlp.de) hingewiesen.

3.8 Radonbelastung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem ein erhöhtes
bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. Orientierende Ra-
donmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend empfohlen. Die
Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsor-
gemaßnahmen zu entscheiden.

Für Messungen im Gestein/Boden sind unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwen-
dig. Kurzzeitmessungen sind nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Ra-
dons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie
Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich.

Die Ergebnisse der Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geologie und Bergbau mitgeteilt
werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von
Rheinland-Pfalz beitragen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radon-
messung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie und Bergbau.

3.9 Wasserschutzgebiet

Ein Teil des Plangebiets liegt innerhalb des Wasserschutzgebiets St. Martin, Quellfassung „Wappen-
schmiedquelle Ost“. Die Gebote und Verbote der Verordnung über die Festsetzung eines Wasser-
schutzgebietes im Landkreis Südliche Weinstraße in den Gemarkungen Maikammer und St. Martin
(Verbandsgemeinde Maikammer) sind zu beachten.

3.10 Schutz von Versorgungseinrichtungen Strom / Koordination von Erschließungs-

und Baumaßnahmen

Im Plangebiet befinden sich ober- und unterirdische Stromversorgungseinrichtungen, die in der
Planzeichnung, mit Ausnahme der Transformatorstation, informatorisch nicht ausgewiesen sind.
Die tatsächliche Lage dieser Versorgungseinrichtungen Strom ergibt sich allein aus der Örtlichkeit.
Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Versorgungseinrichtungen Strom
im Zusammenhang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbetrei-
ber abzuklären.

Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist für Planung und Bau zur
Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ab-
lauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten.

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-
sorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B.
„Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen und Verkehrswesen) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen Abstandsvor-
gaben sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger,
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden) zu treffen.
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Innerhalb der Fläche 2 befindet sich außerdem eine 0,4-kV-Starkstromkabel-leitung (= Straßen-
beleuchtungsanlage inklusive zugehöriger Leuchtstandorte). Die tatsächliche Lage dieser Ver-
sorgungseinrichtung ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. Inwieweit es hier einer Sicherung/Än-
derung der Versorgungseinrichtung bedarf, ist frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber zu klären.

3.11 Gasleitungen

In der Einlaubstraße liegen Gasleitungen.

Bei Bauarbeiten sind die "Hinweise für Maßnahmen von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" der
Pfalzgas GmbH zu beachten.

3.12 Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestän-

den nach §§ 33 und 44 Abs. 1 BNatSchG

Mäharbeiten sind nach der Vegetationsperiode durchzuführen. Hochstaudensäume sind davon
auszunehmen. Das Mähgut sollte 3-4 Tage auf der Fläche liegen bleiben, damit Samen nachreifen
und Tiere aus den Pflanzenbeständen abwandern können.

Gehölzrodungen sind im Zeitraum von Oktober bis Februar durchzuführen.

Abrissarbeiten von und an Gebäuden sind von Mitte August bis Ende März durchzuführen.

Planierungen des Geländes sind im Zeitraum von Mitte August bis Ende Mai des nächsten Jahres
durchzuführen.

Die Beseitigung von Trockenmauern ist von Mitte August bis Mitte Oktober oder von März bis Mitte
Mai durchzuführen.

Entsprechende Auflagen sind im Rahmen der Baugenehmigung durchzusetzen.
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Anhang: Pflanzlisten

Laubbäume

Esche Fraxinus excelsior

Buche Fagus sylvatica

Eberesche Sorbus aucuparia

Spitzahorn Acer platanoides

Vogelkirsche Prunus avium

Stieleiche Quercus robur

Feldahorn Acer campestre

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna

Traubenkirsche Prunus padus

Hainbuche Carpinus betulus

Qualität und Pflanzgröße: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang (StU) 12-14 cm.

Obstbäume

Apfel Malus sylvestris, Malus domestica

Birne Pyrus pyraster, Pyrus communis

Kirsche Prunus cerasus

Walnuss Juglans regia

Zwetschge Prunus domestica

Qualität und Pflanzgröße: Hochstamm, Stammhöhe mind. 1,80 m, Stammumfang (StU) 10-12 cm.

Sträucher

Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea

Haselnuss Corylus avellana

Pfaffenhütchen Euonymos europaeus

Liguster Ligustrum vulgare

Heckenkirsche Lonicera nigra

Salweide Salix caprea

Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Schneeball Viburnum opulus

Qualität und Pflanzgröße: 2 x verpflanzt, Höhe 60 - 100 cm.


